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Merkblatt 
 
Welche Arbeitnehmer von Verleihbetrieben sind von G esetzes wegen bei der SUVA gegen Unfall versichert? 
 
Ausgangslage: 
 
Art. 66 Abs. 1 Bst. o des Unfallversicherungsgesetzes (UVG) hält fest, dass Arbeitnehmer von Betrieben, die tempo-
räre Arbeitskräfte zur Verfügung stellen, obligatorisch bei der SUVA versichert sind. 

 
� Der Gesetzgeber wollte mit Art. 66 Abs. 1 Bst. o UVG diese Arbeitnehmer, die häufig ihren Arbeitgeber wechseln, 

einem durchgehenden Versicherungsschutz beim gleichen Versicherer unterstellen. Es sollte dadurch im Scha-

densfall eine eindeutige Zuständigkeit eines einzigen Versicherers bestimmt werden. 
 
Art. 85 der Unfallversicherungsverordnung (UVV) besagt, dass die Betriebe für temporäre Arbeit im Sinne von Art. 66 
Abs. 1 Bst. o des Gesetzes ihr eigenes sowie das von ihnen vermittelte Personal umfassen. 

 
� Aufgrund dieser Bestimmung ist nur das verliehene Personal und das mit der Administration des Verleihs betraute 

Personal zwingend bei der SUVA gegen Unfall versichert. Falls darüber hinaus beim Betrieb noch weiteres Perso-
nal angestellt ist, das nichts mit dem Verleih zu tun hat, kann dieses bei einem anderen Versicherer versichert 
sein. In solchen Fällen spricht man von gegliederten Betrieben. 

 
 
Konsequenzen für die Vollzugspraxis:  
 
1. Temporärarbeitsbetriebe : Die Arbeitnehmer der klassischen Temporärarbeitsbetriebe sind immer zwingend bei 

der SUVA gegen Unfall versichert.  

 
2. Bei den Leiharbeitsunternehmen , die ihre Arbeitnehmer unbefristet anstellen und die neben dem Verleihgeschäft 

häufig auch eine eigene Betriebsstätte betreiben oder gesonderte Dienstleistungen (Aufträge, etc.) erbringen, 

muss auf den wesentlichen Betriebszweck und den überwiegenden Betriebscharakter abgestellt werden. Falls ein 
wesentlicher Betriebszweck darin besteht, Personal zu verleihen, sind die Arbeitnehmer allenfalls bereits von Ge-
setzes wegen bei der SUVA versichert. Solche Betriebe sind zur genaueren Abklärung an die SUVA zu ver-
weisen.  

 
3. Betriebe, die Personalverleih nur in der Form des gelegentlichen Überlassens  betreiben, welcher nicht be-

willigungspflichtig ist, unterstehen nicht der SUVA. 
 
4. Betriebe unterstehen auch der obligatorischen Versicherungspflicht , wenn sie nicht der SUVA unterstellt sind. 

Die Arbeitnehmer müssen in diesem Fall bei einem Versicherer nach Art. 68 UVG (private Versicherer, öffentliche 
Unfallversicherungskassen, anerkannte Krankenkassen) versichert werden. 

 
5. Bei gegliederten Betrieben  ist nicht das ganze Personal obligatorisch der SUVA unterstellt. Einzig das verliehene 

Personal und das mit der Administration des Verleihs betraute Personal sind bei der SUVA versichert. Das übrige 
Personal kann je nachdem auch bei einem Versicherer nach Art. 68 UVG versichert werden. 

 
Grundsätzlich sind in den genannten Fällen die Arbeitnehmer von Gesetzes wegen  bei der SUVA gegen Unfall ver-

sichert. Die SUVA erlässt eine anfechtbare Unterstellungsverfügung. 


